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MinisteriumfürInneresund Sportdes LandesSachsen-Anhalt
Postfach3563 «- 39010 Magdeburg

Landesverwaltungsamt
Ernst-Kamieth-Straße2
06112 Halle (Saale)

ZusammenarbeitderAusländerbehördenmitderLandespolizei
bei derDurchführungeinesCorona-Testsbei Abschiebungsmaßnahmen
gegen Ausländer

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Die Durchführungvon Abschiebungsmaßnahmengemäß $ 58 des

Aufenthaltsgesetzes(AufenthG)und der Dublin-IIlVerordnungrichtetsich

grundsätzlichnach den landesrechtlichenVorschriftenüberdie Durchsetzun

unmittelbarenZwangs. Eine Abschiebungsmaßnahmewirdgemäß8 71 Abs. 1

des Verwaltungsvollstreckungsgesetzesdes Landes Sachsen-Anhalt(VwVG

LSA) nach dem ViertenTeil (88 53 bis 68) des Gesetzes überdie öffentliche

SicherheitundOrdnungdes LandesSachsen-Anhalt(SOG LSA) durchgesetzt.

Nach $ 60 Abs. 1 SOG LSA geltenfür die Art und Weise der Anwendung

unmittelbarenZwangsdie 88 61 bis 68 SOG LSA und, soweitsich aus diesen

nichtAbweichendesergibt,die übrigenVorschriftendieses Gesetzes.

1.2 Nach 8 82 Abs. 4 Satz 1 AufenthGkanneine ärztlicheUntersuchungdes

Ausländerszur Feststellungder Reisefähigkeitangeordnetwerden,soweites

zurVorbereitungund Durchführungvon MaßnahmennachdiesemGesetz und

nachausländerrechtlichenBestimmungenin anderenGesetzenerforderlichist.

Der Begriff der ärztlichen Untersuchung umfasst alle herkömmlichen

physiologisch-medizinischenUntersuchungsmethoden,die nach den Regeln
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derärztlichenKunstvorgenommenwerden.Umfasstsind auch körperlicheEingriffe,da ärztliche

UntersuchungenregelmäßigmitsolchenEingriffenverbundensind. Bei derVornahmeeinesTests

zum Nachweisdes VorliegenseinerInfektionmitdem CoronavirusSARS-CoV-2 (Corona-Test)

handeltes sich um eine ärztlicheUntersuchungsmethode,die von einemArzt durchVornahme

einesAbstrichsdurchgeführtwird.

Die Untersuchungkanninsbesondereerforderlichsein, umdiegesundheitlichenVoraussetzungen

einer Rückführungzu klären. Ziel der Vorschriftist es, mögliche gesundheitlicheRisiken

aufzudecken,dieeinerAbschiebungentgegenstehen.Der Begriff.derReisefähigkeitumfasstauch

die gesundheitlichenVoraussetzungen,um in das Zielland‘ der geplanten Rückführung

(Abschiebungbzw. Überstellung)einreisenzu dürfen(z.B. negativerCorona-Test).Anlass der

Untersuchungistdie PrüfungderReisefähigkeitundnichtdie ForderungeinesnegativenCorona-
Tests durch den Zielstaatder Rückführung.Eine Erkrankungan Corona würde begleitende

VollzugsbeamteundDrittegefährdensowieeineAnordnungvonQuarantäne-Maßnahmengemäß

828 Abs. 1S. 1 Infektionsschutzgesetz(IfSG) in Verbindungmit8 30 Abs. 1 S. 2 IfSG gegen den

ausreisepflichtigenAusländer nach sich ziehen, womit die Reisefähigkeitdes Ausländers

ausgeschlossenwäre.

1.3 KommtderAusländereinerAnordnungnach $ 84 Abs. 4 Satz 1 AufenthGnichtnach, kann

diese nach Satz 2 zwangsweisedurchgesetztwerden. Die AnwendungunmittelbarenZwangs

kommteinzelfallbezogenin Betracht. Für die AnwendungunmittelbarenZwangs sind die

Vorschriftendes VwVG LSA i.V.m. dem SOG LSA maßgeblich.

2. Aufgaben,ZuständigkeitenundVollzug

2.1 Für die AnordnungeinerärztlichenUntersuchungnach 8& 82 Abs. 4 Satz 1 sind gemäß$ 71

Abs. 1 AufenthGdie Ausländerbehördenzuständig.Die AnordnungderärztlichenUntersuchung

beinhaltetdie Anordnungdes persönlichenErscheinens und der Duldung der ärztlichen

Untersuchungzur Feststellungder Reisefähigkeitim Zusammenhangmitder Ermittlungeiner

Corona-Infektion.Für den Fall, dass derAnordnungnichtfreiwilligFolge geleistetwird,wirddie

Vorführungund Durchsetzungim Wege des unmittelbarenZwangs angedroht.Für den Fall, dass

der angedrohtenDurchführungund Untersuchungzur Feststellungder Reisefähigkeitnicht

freiwilligFolge geleistetwird,wirddas angedrohteZwangsmitteldes unmittelbarenZwangs zur
zwangsweisenEntnahmedes AbstrichszwecksErmittlungeinerCorona-Infektionfestgesetzt.Die

sofortigeVollziehungwirdangeordnet.

Die Anordnungergehtin einerfürden AusreispflichtigenverständlichenSprache schriftlichund

wirddemAbzuschiebendensowieabschriftlichden Vollzugsbeamtenausgehändigt.
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2.2 Für die Anordnungeines Corona-Testsin Verfahrennach der Dublin-Ill-Verordnungerlässt

das BundesamtfürMigrationundFlüchtlinge(BAMF) dieAnordnungmitdemunter2.1. genannten

Inhaltgemäß88 71 Abs. 1, 82 Abs. 4 Satz 1 AufenthG.Im Rahmenvon Dublin-Verfahrenobliegt

es ausschließlichdem BAMF, inlandsbezogeneAbschiebungshindernisse,also insbesonderedie

Reisefähigkeit,zu prüfen(vgl. BVerfG, Beschlussvom 17.09.2014, Az. 2BvR 732/14). Das BAMF

handelthierals Ausländerbehördesui generisgemäß88 5, 34a AsyIG, 8 71 Abs.1 AufenthG.Die

Ausländerbehördender Bundesländerleisten Vollzugshilfe. Die Anordnungder ärztlichen

Untersuchungdurch das BAMF ergeht schriftlich,wird der Ausländerbehördeim Vorfeld

übersendetund derzu überstellendenPerson vorAbnahmedes Tests zugestellt.

2.3 Für dieAnwendungunmittelbarenZwangs bei derDurchführungvon COVID-19 Test ist nach

8 71 Abs. 1 VwVG LSA i.V.m. mitdemViertenTeil (88 53 bis 68) des SOG LSA die Sicherheits—

oder Polizeibehördezuständig.Da die Mitarbeiterder Sicherheitsbehördennichtüberdie nötige

AusbildungzurAnwendungunmittelbarenZwangsverfügen,wirddieseAufgabedurchdie Polizei

wahrgenommen.Die Artund Weise derAnwendungdes unmittelbarenZwangs regeltsich nach

den 88 61 - 68 SOG LSA (siehe 1.1)

2.4. Bei der zwangsweisenVollstreckungdes persönlichenErscheinensund der Duldungder

Durchführungdes Corona-Testsist stetsderVerhältnismäßigkeitsgrundsatzzu wahren.Die vor
Ort handelnden Bedienstetender Ausländerbehördenund der Polizei haben daher alle

zumutbarenAnstrengungenderDeeskalationzu unternehmen,umdieerforderlichenMaßnahmen

ohneweitergehendeAnwendungvon Zwangsmiittelnzu erreichen.Die Anwendungunmittelbaren

Zwangsstelltlediglichdie ultimaratiodar.

3. UnberührteVerwaltungsvorschriften

Die Ausführungsbestimmungenzum Gesetz über die öffentlicheSicherheitund Ordnungund

ausländerrechtlicheVerwaltungsvorschriftenbleibenunberührt.

4. SprachlicheGleichstellung

Personen-und Funktionsbezeichnungenin diesemErlass geltenjeweilsin männlicher,weiblicher

unddiverserForm.

Ich bittedie Ausländerbehördenüberden Inhaltdes Erlasses zu informieren.
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